
 

 

 
Aarburg, 13. Oktober 2025 
 
 
Registratur  140.0.090 Einbürgerungen 
Geschäft 2025-1140 und 2025-1141 

 
 
TRAKTANDUM 5 
 
Ortsbürgerrecht 
 
 
Ausgangslage – Müller, Janine 
 
Mit Gesuch vom 2. März 2025, eingereicht beim Stadtrat am 16. März 2025, bewirbt sich Janine Müller, 
geb. 17. Oktober 1986, verheiratet, von Melchnau BE und Aarburg AG, wohnhaft seit 23. Juni 2019 in 
Aarburg, Friedauweg 21, um Aufnahme in das Ortsbürgerrecht der Ortsbürgergemeinde Aarburg. 
 
Der Stadtrat hat Janine Müller mit Beschluss vom 25. August 2025 (Beschluss-Nr. 2025-239) das als 
Voraussetzung für die Einbürgerung ins Ortsbürgerrecht notwendige Gemeindebürgerrecht von Aarburg 
zugesichert. Dieses kann nur an Schweizerinnen und Schweizer erteilt werden, die nicht schwerwie-
gend mit dem Strafgesetz in Konflikt geraten und die ihren finanziellen Verpflichtungen nachgekommen 
sind. 
 
Ausgangslage – Familie Studer 
 
Mit Gesuch vom 2. März 2025, eingereicht beim Stadtrat am 16. März 2025, bewerben sich David 
Studer, geb. 12. September 1993, verheiratet, von Aarburg AG, wohnhaft seit Geburt in Aarburg, 
Gishalde 3; Aline Meret Studer geb. Furrer, geb. 2. Februar 1995, verheiratet, von Aarburg AG, wohn-
haft seit 19. September 2019 in Aarburg, Gishalde 3 und Emily Maggie Studer, geb. 6. Mai 2025, von 
Aarburg AG, wohnhaft bei ihren Eltern in Aarburg, Gishalde 3, um Aufnahme in das Ortsbürgerrecht der 
Ortsbürgergemeinde Aarburg. 
 
Der Stadtrat hat David, Aline Meret und Emily Maggie Studer mit Beschluss vom 25. August 2025 (Be-
schluss-Nr. 2025-240) das als Voraussetzung für die Einbürgerung ins Ortsbürgerrecht notwendige Ge-
meindebürgerrecht von Aarburg zugesichert. Dieses kann nur an Schweizerinnen und Schweizer erteilt 
werden, die nicht schwerwiegend mit dem Strafgesetz in Konflikt geraten und die ihren finanziellen Ver-
pflichtungen nachgekommen sind. 
 
 
Aufnahme ins Ortsbürgerrecht 
 
Personen, die Aarburg als ihre Heimat betrachten und an den Belangen der Ortsbürgergemeinde inte-
ressiert sind, können durch Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung in das Ortsbürgerrecht 
aufgenommen werden, wenn sie unter anderem das Gemeindebürgerrecht der Einwohnergemeinde 
Aarburg besitzen und seit längerer Zeit Wohnsitz in Aarburg haben. 

 
Die formellen Voraussetzungen sind bei Janine Müller und bei Familie Studer (David, Aline Meret und 
Emily Maggie Studer) erfüllt. Auf die Erhebung einer Gebühr wird in beiden Fällen verzichtet. 
 
 
Ausstand 
 
Die Gesuchsteller dürfen als Gäste der Diskussion beiwohnen. Für die Abstimmung haben sich die 
Gesuchsteller sowie deren Angehörige bis und mit 2. Grades (Eltern, Grosseltern, Kinder, Enkel, Ge-
schwister und deren Ehepartner) in den Ausstand zu begeben. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Antrag des Stadtrats 
 
Antrag 5.1 
Janine Müller sei das Ortsbürgerrecht der Ortsbürgergemeinde Aarburg unentgeltlich zuzusi-
chern.  
 
Antrag 5.2 
David, Aline Meret und Emily Maggie Studer sei das Ortsbürgerrecht der Ortsbürgergemeinde 
Aarburg unentgeltlich zuzusichern.  
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